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§30
Verhängung der Jugendstrafe;

Tilgung des Schuldspruchs
(1) Stellt sich vor allem durch schlechte Führung 

des Jugendlichen während der Bewährungszeit her
aus, daß die in dem Schuldspruch mißbilligte Tat auf 
schädliche Neigungen von einem Umfang zurückzu
führen ist, daß eine Jugendstrafe erforderlich ist, so 
erkennt der Richter auf die Strafe, die er im Zeit
punkt des Schuldspruchs bei sicherer Beurteilung der 
schädlichen Neigungen des Jugendlichen ausgespro
chen hätte. Eine Aussetzung dieser Strafe nach § 20 
ist unzulässig.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach 
Ablauf der Bewährungszeit nicht vor, so wird der 
Schuldspruch getilgt.

Siebenter Abschnitt 
Mehrere Straftaten

§32
Mehrere Straftaten in verschiedenen 

Alters- und Reifestufen
Für mehrere Straftaten, die gleichzeitig abgeurteilt 

werden und auf die teils Jugendstrafrecht und teils 
allgemeines Strafrecht anzuwenden wäre, gilt einheit
lich das Jugendstrafrecht, wenn das Schwergewicht 
bei den Straftaten liegt, die nach Jugendstrafrecht zu 
beurteilen wären. Ist dies nicht der Fall, so ist einheit
lich das allgemeine Strafrecht anzuwenden.

Zweites Hauptstück 
Jugendgerichtsverfassimg und Jugendstrafverfahren

§45

Absehen von der Verfolgung
(1) Hält der Staatsanwalt eine Ahndung durch Ur

teil für entbehrlich, so kann er bei dem Jugendrichter 
anregen, dem geständigen Beschuldigten eine Arbeits
auflage zu machen, ihm besondere Pflichten aufzu
erlegen, die Teilnahme an einem polizeilichen Verkehrs
unterricht anzuordnen oder eine Ermahnung auszu
sprechen. .. .

(2) Der Staatsanwalt kann ohne Zustimmung des 
Richters von der Verfolgung absehen, wenn

1. eine erzieherische Maßnahme, die eine Ahndung 
durch den Richter entbehrlich macht, bereits ange
ordnet ist oder

2. die Voraussetzungen des § 153 der Strafprozeß
ordnung vorliegen.

§79
Bestrafung in verschiedenen Altersstufen

(1) Wird die von einem Jugendlichen begangene 
Straftat erst nach Vollendung seines achtzehnten Le
bensjahres abgeurteilt, so dürfen nur die Haupt- und 
Zusatzstrafen in der Art und Höhe angewandt wer
den, die für Jugendliche zulässig sind.

(2) Hat der Täter mehrere Straftaten teils vor, teils 
nach der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres be
gangen und überwiegen die im jugendlichen Alter be
gangenen Taten, gilt Absatz 1 entsprechend. Ande
renfalls gelten die allgemeinen Grundsätze der Bestra
fung.

Absehen von der Strafverfolgung bei Vergehen 

§67
(1) Der Staatsanwalt oder die Untersuchungsor

gane sehen von der Strafverfolgung ab, wenn das Ver
gehen nicht erheblich gesellschaftswidrig ist und zur 
Überwindung der sozialen Fehlentwicklung des Ju
gendlichen von den Organen der Jugendhilfe notwen
dige und ausreichende Erziehungsmaßnahmen einge
leitet worden sind oder nach Beratung eingeleitet wer
den.

(2) Der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane 
können von der Strafverfolgung absehen, wenn un
ter den Voraussetzungen des Absatzes 1 durch andere 
staatliche oder gesellschaftliche Erziehungsträger, ins
besondere Betriebe oder Schulen, bereits ausreichende 
Erziehungsmaßnahmen eingeleitet worden sind.

vgl. § 3 (nach § 1 StGB West)


